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›Der kleine Unterschied und seine großen Folgen‹ hieß 
das Buch von Alice Schwarzer, das 1975 die Chancenun-
gleichheit von Frauen in der deutschen Nachkriegsgesell-
schaft und auf dem Arbeitsmarkt thematisierte. Der 
kleine Unterschied, ob als Junge oder Mädchen geboren,
nimmt auch heute noch Einfluss auf Erwerbseinkommen,
Renten und Macht- und Karrierechancen von Frauen.

Im Vergleich zur männlichen ›Normalleistung‹ galt die berufliche
Arbeit von Frauen in den 1950er Jahren bei Arbeitsgerichten
noch als eine ›Minderleistung‹. Eine niedrigere Bezahlung von
Frauen wurde mit dem Argument begründet, dass Frauen eine
geringere physische und psychische Belastbarkeit hätten – so
damals eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichtes Hamm. 

Zumindest hinsichtlich der Begründungen haben sich die 
Zeiten geändert. Von den mehr als 360.000 Mitgliedern der
Arbeitnehmerkammer sind heute etwa 46 Prozent weiblich. Bei
den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Land Bremen
sind rund 43 Prozent Frauen. Doch bei den prekären Arbeitsver-
hältnissen stellen Frauen die übergroße Mehrheit: mehr als 
60 Prozent zum Beispiel bei den geringfügig Beschäftigten, den
sogenannten Minijobs. Im Niedriglohnbereich sind sogar 70 Pro-
zent der Beschäftigten weiblich. Und auch im 21. Jahrhundert
verrichten Frauen den größten Teil an unbezahlter Arbeit in 
unserer Gesellschaft. Es gibt nur wenige Frauen in Führungs-
positionen oder Aufsichtsräten und Altersarmut ist überwiegend 
weiblich. 

Obwohl der Grundsatz der gleichen Entlohnung bei gleicher
und gleichwertiger Arbeit nun schon seit 50 Jahren rechtlich 
verankert ist, ist die Forderung nach gleicher Bezahlung von
Frauen und Männern nicht erreicht. In Bremen verdienen Frauen
noch immer deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. 
Bei gleichwertiger Tätigkeit fehlen Arbeiterinnen 29 Prozent,
Frauen in Angestelltenberufen im Monat sogar 32 Prozent in
ihrem Portmonee. 

Das von der Arbeitnehmerkammer begrüßte Vor-
haben hat nun einen herben Rückschlag erlitten.
Denn in einer grundsätzlich bedeutsamen Ent-
scheidung befand der Europäische Gerichtshof
Anfang April, dass die niedersächsische Tarif-
treueregelung dem Grundsatz eines ›freien
Dienstleistungsverkehrs‹ in Europa widerspricht
und nicht mit der europäischen Entsenderichtlinie
übereinstimmt. 

Damit wurde auch die bremische Regelung
sofort außer Vollzug gesetzt. Beanstandet wurde
vom Gericht, dass mit der Tariftreueregelung der
örtlich geltende Tariflohn des Bundesrahmen-
tarifvertrags für das Bauhauptgewerbe gefor-
dert wird, obwohl dieser hinsichtlich der Löhne 
nicht für allgemein verbindlich erklärt wurde. 
Außerdem gelte die Tariftreuevorschrift nur für
die Beschäftigten bei öffentlichen, nicht aber 
privaten Bauaufträgen. Damit würde die Regelung
nicht den EU-Bestimmungen zur ›Entsendung‹ 
von Arbeitnehmern in andere Mitgliedsländer der
Gemeinschaft entsprechen.

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
ist bundesweit auf scharfe Kritik gestoßen.
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Die Armutsrisiken von Frauen im Lebensverlauf ist Thema einer
Fachtagung, welche die Bremische Zentralstelle für die Verwirk-
lichung der Gleichberechtigung der Frau in Kooperation mit der
Arbeitnehmerkammer durchführt. Dabei setzt die Fachtagung mit
Expertinnen aus der Wissenschaft vier biografische Schwerpunk-
te im Lebensverlauf von Frauen, die Armutsrisiken enthalten:

1. Ausbildung: Mädchen haben heute bessere Schulab-
schlüsse als Jungen und schließen meistens auch eine 
Ausbildung ab. Dennoch geraten (junge) Frauen häufig in
berufliche Sackgassen mit geringen Verdiensten. 
2. Elternschaft: Kinder sind ein Armutsrisiko – 
besonders für Frauen! 
3. Erwerbsarbeit: Frauen sind länger arbeitslos als 
Männer, dabei schlechter sozial abgesichert, sie haben 
häufiger prekäre Jobs und niedrige Verdienste. 
4. Alter: Altersarmut von Frauen hat viele Facetten: 
Die Ausrichtung der Alterssicherungssysteme auf die 
›männliche Normalbiografie‹ benachteiligt vor allem Frauen. 

Den Abschluss der Tagung bildet ein öffentliches Werkstattge-
spräch zwischen Politik und Wissenschaft. Expertinnen 
diskutieren mit Bürgermeister Jens Böhrnsen über konkrete
Umsetzungswege für das Land Bremen und auf Bundesebene.
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Unsichere Berufsbiografien, niedrige Rente, 
unbezahlte Familienarbeit – 

Fachtagung zu Frauenarmut

Veranstaltungshinweis
Fachtagung 
›Programmierte Frauenarmut?‹
3. Juni, 14 bis 17 Uhr

Haus der Bürgerschaft, Am Markt
Programm und Anmeldung 
www.zes.uni-bremen.de/frauenarmut
www.arbeitnehmerkammer.de

Europäischer Gerichtshof 
kippt Tariftreueregelung

Droht weiteres 
Lohn- und 
Sozialdumping?

Um  Lohn- und Sozialdumping auf Baustellen und im Nah-
verkehr zu bekämpfen, hat Bremen, wie andere Bundeslän-
der auch, ein Landesvergabegesetz eingeführt. Öffentliche
Aufträge dürfen nur an Firmen vergeben werden, deren
Beschäftigte zum örtlichen Tariflohn bezahlt werden. Auf
der Grundlage einer Initiative der rot-grünen Regierungs-
koalition planen Bürgerschaft und der Senat noch in dieser
Legislaturperiode die bestehende Tariftreueregelung auszu-
weiten und zu verbessern. So soll zum Beispiel der Kreis
der öffentlichen Auftraggeber noch erweitert und die Tarif-
treueregelung auch bei Dienstleistungsaufträgen eingeführt
werden. Im Dezember 2007 erfolgte die erste Lesung einer
Gesetzesnovelle.

Wenig hilfreich wäre es jedenfalls, wenn bei öffentlichen Auf-
trägen nur noch verlangt würde, soziale Mindestnormen 
nicht zu unterschreiten. Zweifellos ließ das Gericht Argumente 
unbeachtet, die es nur rechtfertigen, die Auftragsvergabe an
sozialstaatlichen Prinzipien auszurichten und die tatsächlichen
regionalen Einkommensstrukturen zu sichern. Denn schließlich
soll das Entsenderecht nicht zum Abbau, sondern zur Sicherung
hoher sozialer Standards in den Mitgliedsländern der EU 
beitragen und nicht die Angleichung auf dem niedrigsten Niveau
noch unterstützen. 

Das Urteil wird von Senat und Bürgerschaft keineswegs als
›Aus‹ für ein novelliertes Tariftreuegesetz betrachtet. Das Recht
der Länder, soziale Kriterien bei der öffentlichen Auftragsvergabe
zu berücksichtigen und Tarifvertragstreue zu fordern, wurde vom
Europäischen Gerichtshof auch nicht bestritten. So müssen jetzt
unter Einbeziehung des Urteilsspruchs die vorhandenen Möglich-
keiten ausgelotet werden, um auch zukünftig die im Land Bremen
geltenden Lohntarife – und nicht nur Mindestlöhne – wirksam
gegen Lohndumping zu schützen.                         
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